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RS OGH 1954/2/24 1Ob991/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1954

Norm

EO §35 K

Rechtssatz

Ein stattgebendes Oppositionsurteil, das sich gegen den Bestand einer hypothekarisch sichergestellten Forderung

richtet und die zur Hereinbringung dieses Darlehens gerichtete Forderungsexekution zur Einstellung bringt, beseitigt

nicht auch die Sachhaftung der Pfandliegenschaft.
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